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I. Einleitung1

Eines der zentralen Ziele der Unternehmenssteuerreform 2008 ist die Stärkung der 

Eigenfinanzierungskraft der Unternehmen. Bei Kapitalgesellschaften soll dieses Ziel  

durch die Senkung der Steuerbelastung auf Unternehmensebene erreicht werden. 

Personengesellschaften sollen mithilfe einer begünstigten Besteuerung nicht ent-

nommener Gewinne zu einer verstärken Eigenfinanzierung angehalten werden.2 Im 

Entwurf der Gesetzesbegründung zu § 34a 2008 wird dazu explizit ausgeführt: „Da-

mit wird demjenigen Steuerpflichtigen eine Vergünstigung gewährt, der durch den 

Verzicht auf die private Verwendung von Gewinnen seinem Betrieb erwirtschaftetes 

Kapital weiterhin zur Verfügung stellt und damit die Eigenkapitalbasis seines Unter-

nehmens nachhaltig stärkt.“3 Zu dieser Zielsetzung ist zunächst anzumerken, dass 

ein solcher vom Gesetzgeber gewünschter steuerlicher Lock-In-Effekt effizienzver-

mindernd ist, da er die durch den Kapitalmarkt bestimmte beste Kapitalallokation 

                                                                 
1  Symbolverzeichnis: 
 E  = Einkommen vor Steuern 
 Eo = Einkommen, das der Regelbesteuerung unterliegt 
 Er = maximal thesaurierbares Einkommen 
 H  = Gewerbesteuerhebesatz 
 Hkrit = kritischer Hebesatz 
 m = Gewerbesteuermesszahl  
 r  = Verzinsung 
 S  = Steuerbelastung 
 sa = Abgeltungssteuersatz mit Solidaritätszuschlag 
 sa

const = Nachversteuerungssatz mit Solidaritätszuschlag 
 se = Einkommensteuersatz 
 sg = Gewerbesteuersatz 
 sge = Teilsteuersatz Gewerbe- und Einkommensteuer und Solidaritätszuschlag 
 sgk = Teilsteuersatz Gewerbe- und Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag 
 sg

krit = kritischer Gewerbesteuersatz 
 sk = Körperschaftsteuersatz 
 ssolz = Solidaritätszuschlagsatz 
 sr  = Teilsteuersatz der nicht begünstigten Besteuerung 
 sr

#  = effektiver Teilsteuersatz der nicht begünstigten Besteuerung 
 so  = Teilsteuersatz der begünstigten Besteuerung 
 so

#  = effektiver Teilsteuersatz der begünstigten Besteuerung 
 T = Anzahl der Planungsjahre 
 VT = Vermögensendwert in Zeitpunkt T 
 Z  = Zinsen vor Steuern 
2  Vgl. Rede von Peer Steinbrück vor dem BDI-Steuerkongress am 26. September 2006, „Die Reform der Unternehmensteuer 

stärkt den Standort Deutschland“. Ähnlich Herzig, WPg 2007, S. 9-10: „Dass die Begünstigung des thesaurierten Gewinns zu 
einem gewissen Einschließungseffekt führt, ist nicht von der Hand zu weisen.“ 

3 Gesetzentwurf vom 14.03.2007, Begründung zu § 34a EStG 2008, S. 104. http://www.bundesfinanzministerium.de/ 
lang_de/DE/Aktueles/Aktuelle__Gesetze/Gesetzentwuerfe__Arbeitsfassungen/045__a,templateId=raw,property=publicationF
ile.pdf 

http://www.bundesfinanzministerium.de/
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verhindert.4 Darüber hinaus ist aber auch zu fragen, ob der Gesetzgeber mit den 

Neuregelungen seinem formulierten Ziel gerecht wird. 

 

 

1. Begünstigung thesaurierter Gewinne bei Kapitalgesellschaften 

Bei oberflächlicher Betrachtung ist dem Gesetzgeber die Umsetzung dieses Ziels ge-

lungen. Die nominalen Steuersätze der Kapitalgesellschaften werden ab 2008 be-

trächtlich gesenkt. Während dann die durchschnittliche Steuerlast auf thesaurierte 

Gewinne bei 29,83 % liegt, 

(1) ( )( ) gksolzkg s*Es1*ss*ES =++=  

werden ab 20095 ausgeschüttete Gewinne zusätzlich mit der Abgeltungssteuer in 

Höhe von 25 % und dem Solidaritätszuschlag in Höhe von 5,5 % auf die Abgeltungs-

steuer (sa = 0,2638) belastet, was möglicherweise zu einem Lock-In-Effekt führt. 

(2) ( )( )agkgk s*s1s*ES −+=  

Bei Geringverdienern, deren Differenzeinkommensteuersatz auf die Einkünfte aus 

Kapitalvermögen unter 25 % liegt, reduziert sich die Zusatzbelastung, da sie von der 

pauschalen Abgeltungssteuer zur Veranlagung wechseln können [sa = min (se 

*(1+ssolz); 0,2638)].6 Der kombinierte ESt-/SolZ-Satz sa liegt also zwischen 0 und 

26,38 %.7 Daraus leitet sich die erste Hypothese ab: 

 

H1: Der Gesetzgeber möchte mit der Steuerreform 2008 das Eigenkapital der Kapi-

talgesellschaften durch Innenfinanzierung stärken. Dieses Ziel hat er erreicht, da 

thesaurierte Gewinne günstiger besteuert werden als ausgeschüttete. 

 

                                                                 
4  Vgl. Elser, Warum die GmbH nur selten als Spardose taugt, BB 2001, S. 805 mit Verweis auf Siegel et al., Verteidigt das An-

rechnungsverfahren gegen unbedachte Reformen,  BB 2000, 1270. 
5  Die Einführung der Abgeltungssteuer folgt um einen Veranlagungszeitraum versetzt, weil die in 2008 von den Kapitalgesell-

schaften erzielten Einkommen erst in 2009 ausschüttbar sind. Andernfalls würde einmalig die Steuersatzabsenkung der Kapi-
talgesellschaft mit dem günstigen Halbeinkünfteverfahren zusammenfallen. 

6  Entscheidungskriterium für den Wechsel zur Veranlagung ist nicht der Grenz- sondern der Differenzsteuersatz, also der 
Durchschnittssteuersatz auf die Kapitaleinkünfte, da keine unbegrenzte Teilbarkeit gegeben ist. Der Steuerpflichtige kann 
gemäß § 32d Abs. 6 EStG 2008 den Antrag auf „Günstigerprüfung“ nur „einheitlich für sämtliche Kapitalerträge“ stellen. 

7  Die Abgeltungssteuer könnte durchaus als Beitrag zur  Steuervereinfachung angesehen werden. Allerdings stellt sich die Fra-
ge, welcher Kleinverdiener den individuellen Differenzsteuersatz auf seine Kapitaleinkünfte kennt. In der Praxis wäre er also 
gut beraten, seine Kapitaleinkünfte in der Einkommensteuererklärung anzugeben.  
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2. Begünstigte Besteuerung bei Einzel- und Mitunternehmern 

Einkommen aus Einzelunternehmen und Mitunternehmerschaften werden aufgrund 

des Transparenzprinzips von den Gesellschaftern versteuert. Es liegen Einkünfte 

gemäß § 15 EStG vor. Sofern die Gesellschafter natürliche Personen sind, fallen ESt 

und SolZ8 an. Darüber hinaus ist für das Objekt Gewerbebetrieb auch Gewerbesteu-

er zu zahlen. Dafür darf gemäß § 35 EStG eine fiktive GewSt in Höhe von maximal 

(3,8 * 3,5 % =)9 13,3 % von der ESt abgezogen werden. Die Ertragsteuerbelastung 

dieser Regelbesteuerung beträgt: 

(3) ( )( )} ( ){( ) gesolzgg s*Es1*133,0;sminses*ES =+−+=  

Bei z. B. einem Einkommensteuersatz in Höhe von 42 %10 und einem Hebesatz von 

400 %, ergibt sich eine Gesamtsteuerbelastung in Höhe von 44,27 %.  

Damit Einzel- und Mitunternehmer von der Senkung der nominalen Steuerbelastung 

partizipieren können, dürfen sie nach neuem Recht die Option zur „Begünstigung der 

nicht entnommenen Gewinne“ gemäß § 34a Abs. 1 EStG 2008 wahrnehmen. Sie 

senken damit ihre Steuerbelastung auf pauschal 28,25 % ESt, abzüglich der fiktiven 

GewSt in Höhe von 13,3 % und zuzüglich SolZ und GewSt.  

(4) ( )( )} ( ){( ) gesolzgog s*Es1*133,0;sminss*ES =+−+=  

Bei späterer Ausschüttung erfolgt gemäß § 34a Abs. 3 EStG 2008 eine Art Aus-

schüttungsbesteuerung. Diese  „Nachversteuerung“ beträgt pauschal 25 % plus 

SolZ. Damit lässt sich die zweite Hypothese formulieren: 

H2: Der Gesetzgeber möchte mit der Steuerreform 2008 das Eigenkapital der Ein-

zelunternehmen und Mitunternehmerschaften durch Innenfinanzierung stärken. Die-

ses Ziel hat er erreicht, da nicht entnommene Gewinne aufgrund der Option nach § 

34a EStG 2008 günstiger besteuert werden als nach dem Transparenzprinzip, sofern 

der Gesellschafter einem hohen individuellen Einkommensteuersatz unterliegt. 

 

In den Gliederungspunkten II. und III. soll geprüft werden, ob und unter welchen Vor-

aussetzungen die Hypothesen H1 und H2 der Realität Stand halten. 
                                                                 
8  Ist der Gesellschafter kirchensteuerpflichtig, wären die Formeln entsprechend zu ergänzen. 
9  Die Messzahl wird auf einheitlich 3,5 % gesenkt, der fiktive Hebesatz beträgt 380 %. Ist der Anrechnungsbetrag höher als die 

tatsächlich zu zahlende GewSt, erfolgt gemäß § 35 Abs. 1 Satz 2 EStG 2008 eine Kappung: [min (sg; 0,133)]. 
10  Die Reichensteuer gilt in 2007 nicht für Gewinneinkünfte; ob diese Begünstigung ab 2008 Bestand hat, ist noch unklar. Da sie 

erst ab einem zu versteuernden Einkommen von 250.000 € bzw. 500.000 € bei Zusammenveranlagung greift, wird sie im Fol-
genden vernachlässigt. 
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II. Der Lock-In-Effekt bei Kapitalgesellschaften 

Ausgangspunkt ist der Vergleich der Besteuerung thesaurierter und ausgeschütteter 

Gewinne. Thesaurierte Gewinne unterliegen der Besteuerung auf Unternehmens-

ebene, wie in Formel (1) dargestellt. Werden die Gewinne ausgeschüttet, unterliegen 

diese sowohl der Besteuerung auf Unternehmens- als auch auf Gesellschafterebene, 

Formel (2). Werden beide Handlungsalternativen gleichgesetzt: 

( )( )agkgkgk s*ss*Es*E −+= 1 , 

ergibt sich scheinbar immer eine geringere Belastung in Höhe der Dividendenbe-

steuerung, wenn die Gewinne im Unternehmen bleiben, d. h. nicht ausgeschüttet 

werden.11 Dieses Ergebnis basiert auf einer statischen Modellierung, bei der jedoch 

Teile der Steuerbelastungen ignoriert werden.12 Die folgende Modellierung zur Hypo-

thesenprüfung berücksichtigt jedoch: 

• Das Ziel der Steuerlastgestaltung ist die Einkommens- bzw. Vermögensmaxi-

mierung nach Steuern.  

• Nur wenn man für beide Handlungsalternativen identische Einkommen vor 

Steuern (E) und eine Vollausschüttung unterstellt sowie außersteuerliche As-

pekte vernachlässigt werden (c.p.), kann der Vergleich vereinfacht und als Ziel 

die Steuerminimierung formuliert werden. 

• Finden Steuerzahlungen in verschiedenen Veranlagungszeiträumen statt und 

sind die Zahlungsströme nicht uniform, muss eine (hilfsweise statische oder) 

dynamische Vollausschüttungshypothese formuliert werden. 

• Es ist bei der Ausschüttung zu unterscheiden, ob Liquiditätsrestriktionen in der 

Kapitalgesellschaft existieren, oder nicht. 

 

Die beiden Handlungsalternativen sollen nun verbal und mathematisch beschrieben 

werden, um sie dann zu vergleichen. Es wird dann untersucht, ob die Thesaurierung 

immer günstiger ist als die Ausschüttungsalternative, oder ob gegebenenfalls ein 

Break-Even-Punkt existiert, ab dem die Vorteilhaftigkeit wechselt. 

 
                                                                 
11  Vgl. für viele Sigloch, Unternehmenssteuerreform 2001 – Darstellung und ökonomische Analyse, StuW 2000, S. 171. 
12 Instruktiv und methodisch überzeugend Elser, (FN. 3), S. 805 mit zahlreichen Fundstellen bzgl. der „Spardosen-These“. In 

dem Aufruf von Siegel et al., Verteidigt das Anrechnungsverfahren gegen unbedachte Reformen,  BB 2000, 1270, der von 78 
Fachkollegen (einschließlich einem der beiden Verfasser!) unterzeichnet wurde, wird ebenfalls fälschlicherweise von der 
„Steuerbegünstigung einbehaltener Gewinne“ und einem „lock-in-Effekt“ durch das Halbeinkünfteverfahren geschrieben.  



Kudert/Kaiser, Die Unternehmenssteuerreform 2008 – Eine Untersuchung zur Existenz von steuerlichen Lock-in-Effekten, S. 6 

1. Vergleich der Handlungsalternativen ohne Liquiditätsrestriktionen 

Zunächst ist zu prüfen, ob es bei einer unbeschränkt körperschaft- und gewerbe-

steuerpflichtigen Kapitalgesellschaft, die auch dem Solidaritätszuschlag unterliegt 

und deren Gesellschafter eine natürliche Person ist, vorteilhafter ist,  

• den Gewinn sofort auszuschütten und von diesem auf Gesellschafterebene bis 

zum Zeitpunkt T eine Verzinsung in Höhe von r zu erzielen oder 

• den Gewinn zu thesaurieren und erst im Zeitpunkt T auszuschütten. Dabei wird 

der Gewinn auf Gesellschaftsebene in eine Alternativanlage mit der Verzinsung 

r investiert.13 

Der Gesellschafter wählt diejenige Alternative, welche im Zeitpunkt T zu einer gerin-

geren steuerlichen Gesamtbelastung führt und c. p. folglich sein Endvermögen ma-

ximiert. Bis zum Zeitpunkt T sollen keine Änderungen der Steuersätze erfolgen. 

Bei Alternative 1 (Sofortausschüttung) wird das Einkommen der Kapitalgesellschaft 

sofort mit E * sgk versteuert und der Rest unmittelbar danach an den Gesellschafter 

ausgeschüttet. Er zahlt auf diese Dividende Abgeltungssteuer in Höhe von E * (1-sgk) 

* sa. Anschließend legt er das Nettoeinkommen im Privatvermögen über T Jahre an. 

Die erzielten Zinsen und Zinseszinsen werden ebenfalls mit sa besteuert. Am Ende 

der Periode T erhält er ein Nettovermögen aus der im Privatvermögen verzinsten Di-

vidende in Höhe von VT (Vermögensendwert). 

(5) ( ) ( ) ( )( )TaagkT s1*r1*s1*s1*EV −+−−=  

Bei Alternative 2 (Thesaurierung) wird unterstellt, dass das Einkommen der Kapital-

gesellschaft sofort mit E * sgk versteuert wird. Anschließend wird das Nettoeinkom-

men im Betriebsvermögen über T Jahre angelegt. Die erzielten Zinsen und Zinses-

zinsen werden ebenfalls mit sgk besteuert. Am Ende der Periode T werden die Ge-

winnrücklagen (einschließlich Zins und Zinseszins) an den Gesellschafter ausge-

schüttet. Er zahlt auf diese Dividende Abgeltungssteuer mit sa und erhält so ein Net-

toeinkommen bzw. Nettovermögen aus der versteuerten Dividende in Höhe von VT 

(Vermögensendwert). 

(6) ( ) ( )( ) ( )a
T

gkgkT s1*s1*r1*s1*EV −−+−=  

                                                                 
13 Um allein auf die steuerlichen Wirkungen abzustellen, wird unterstellt, dass die Verzinsung vor Steuern im Betriebs- und Pri-

vatvermögen identisch ist. 
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Durch Gleichsetzung der Formeln (5) und (6) können die steuerlichen Belastungen 

beider Handlungsalternativen verglichen werden: 

(7) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )( ) ( )a
T

gkgk
T

aagk s1*s1*r1*s1*Es1*r1*s1*s1*E −−+−=−+−−   

Wie leicht zu erkennen ist, lässt sich die Gleichung erheblich vereinfachen und man 

erhält: 

(8)  agk ss =

Formel (8) zeigt, dass die Vorteilhaftigkeit lediglich vom Steuersatz der Zwischenan-

lage abhängt.14 Ist die Steuer auf die Verzinsung auf Unternehmensebene geringer 

als im Privatvermögen, existiert ein Lock-In-Effekt, die Thesaurierung der erwirtschaf-

teten Gewinne wird steuerlich begünstigt. Ist sie höher, greift ein Push-Out-Effekt, 

dann ist eine Sofortausschüttung günstiger. Die Formeln (7) und (8) belegen also, 

dass sich die Hypothese H1 bei dynamischer Modellierung der beiden Handlungsal-

ternativen nicht generell als richtig erweist.  

Ein steuerlicher Lock-In-Effekt, der zu zusätzlichen Gewinnthesaurierungen der Kapi-

talgesellschaften führt, existiert für rational handelnde Akteure nur dann, wenn die 

Zwischenanlagezinsen r in der Kapitalgesellschaft günstiger besteuert werden als die 

Zwischenanlagezinsen beim Gesellschafter. Auf Gesellschafterebene wird mit sa 

(maximal 26,38 %) besteuert, da der Zwischenanlagegewinn beim Gesellschafter 

entweder der Abgeltungssteuer (nebst SolZ) unterliegt oder auf Antrag der geringe-

ren Veranlagungssteuer. Auf Gesellschaftsebene wird r hingegen sgk unterworfen.  

Bei einem Hebesatz in Höhe von 400 % beträgt sgk 29,83 %. Somit existiert für die-

sen Hebesatz kein steuerlicher Lock-In-Effekt sondern ein Push out Effekt. Zu hinter-

fragen wäre, ob es Hebesätze gibt, bei denen sgk < sa ist, also ein steuerlicher Lock-

In-Effekt existiert. Dafür müsste gelten: 

(9)  
( )

( )
( ) ( 055,01*25,00,0551*0,15 H*0,035  oder

ss1*sH*m  oder
ss1*ss         

ss         

asolzk

asolzkg

agk

+≤++

≤++

≤++

≤

)

                                                                

Und durch Auflösen nach H erhält man den kritischen Hebesatz. 

 
14  Methodisch ähnlich Hundsdoerfer, Halbeinkünfteverfahren und Lock-In-Effekt, StuW 2001, S. 114-116. 
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(10)   % 428,301Hkrit =

Damit lässt sich nunmehr der Wahrheitsgehalt der Hypothese H1 falsifizieren. Die 

erste Hypothese lautete: Der Gesetzgeber möchte mit der Steuerreform 2008 das 

Eigenkapital der Kapitalgesellschaften durch Innenfinanzierung stärken. Dieses Ziel 

hat er erreicht, da thesaurierte Gewinne günstiger besteuert werden als ausgeschüt-

tete. 

Mit Hilfe der dynamischen Modellierung und Break-Even-Analyse konnte das erste 

Ergebnis deduziert werden. Die Wahl der vorteilhaften Alternative ist abhängig vom 

Hebesatz und vom persönlichen Einkommensteuersatz. Insgesamt ist die Sofortaus-

schüttung immer dann günstiger, wenn der Hebesatz größer als 301 % ist. Bei sehr 

geringen Einkommen (E < 15.000 €) kann die Thesaurierung auch für geringere He-

besätze ungünstiger sein.  

Es stellt sich also das erste Ergebnis ein: Der Gesetzgeber möchte mit der Steuerre-

form 2008 das Eigenkapital der Kapitalgesellschaften durch Innenfinanzierung stär-

ken. Dieses Ziel hat er nur in seltenen Fällen erreicht, da thesaurierte Gewinne nur 

günstiger besteuert werden als ausgeschüttete, wenn der Hebesatz unter 301,428 % 

liegt und zugleich das Einkommen nicht gering ist. 

Das verdeutlicht nochmals 

die taxographische Analyse 

in Abb. 1 für einen Hebesatz 

in Höhe von 301 %.  

Bei geringeren Hebesätzen 

existiert ein steuerlicher 

Push-Out-Effekt. Dieser 

wird durch die Steuerreform 

2008 nicht aufgehoben son-

dern lediglich verringert. Nur 

in den Fällen, die sich aus dem ersten Ergebnis und Abbildung 1 ergeben, kann es 

zu dem in H1 formulierten Effekt kommen.15  

Abb. 1: Steuersatzvergleich Thesaurierung vs. Ausschüttung
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15 26,47 % aller Gemeinden in Deutschland haben einen Hebesatz von unter 301 %. 
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2. Vergleich der Handlungsalternativen mit Liquiditätsrestriktionen 

Bislang wurde bei der Modellierung unterstellt, dass der Entscheidungsträger seine 

finanziellen Mittel beliebig im Unternehmen thesaurieren oder ausschütten und im 

Privatvermögen anlegen kann. Sollte aber die Liquidität im Unternehmen benötigt 

werden, stellt sich die Frage, was sich am bisherigen Ergebnis ändert. Der Gesell-

schafter könnte das Einkommen der Gesellschaft bei Alternative 1 ausschütten, ver-

steuern und sofort wieder als Eigenkapital einlegen. In Formel (7) bzw. (8) würde 

sich dann sgk = sgk ergeben. Beide Alternativen wären steuerlich immer gleich. Daher 

soll beim Vergleich der Handlungsalternativen mit Liquiditätsrestriktionen die Alterna-

tive 1 (Sofortausschüttung) als Schütt-aus-hol-zurück-Verfahren (SAHZ-Verfahren) 

modelliert werden. Der Gesellschafter würde die Nettodividende nicht auf dem Kapi-

talmarkt anlegen sondern seiner Kapitalgesellschaft als Darlehen zur Verfügung stel-

len.  

Für die Zinsen, die er daraus generiert, sind drei Besonderheiten zu berücksichtigen: 

• § 8 Nr. 1 GewStG 2008 sieht für Zinsaufwand (Freibetrag 100.000 €) eine Hin-

zurechnung in Höhe von 25 % vor.  

• § 8a KStG 2008 sieht als Ersatz des alten § 8a KStG eine Zinsschranke vor 

(Freigrenze 1.000.000 €). 

• Die Darlehenszinsen an Eigentümer mittelständischer Kapitalgesellschaften un-

terliegen nicht der Abgeltungssteuer. § 32d Abs. 2 Nr. 1 Buchst. b) EStG 2008 

schließt die Anwendung der Abgeltungssteuer für Zinsen im Sinne von § 20 

Abs. 1 Nr. 7 EStG explizit aus, wenn der Gesellschafter - oder eine nahe ste-

hende Person, Buchst. a) - zu mindestens einem Prozent an der Gesellschaft 

beteiligt ist. Dies ist bei mittelständischen Unternehmen der absolute Regelfall.  

Grundsätzlich kann man für den Alternativenvergleich wieder von den Formeln (7) 

und (8) ausgehen. Allerdings ist für Alternative 1 eine Fallunterscheidung zu machen: 

Fall I: Die Schuldzinsen unterliegen weder der Hinzurechnung nach § 8 GewStG 

2008 noch der Zinsschranke nach § 8a KStG 2008. 

Fall II:  Schuldzinsen, die den Freibetrag nach  § 8 Nr. 1 GewStG übersteigen, unter-

liegen der Hinzurechnung, aber nicht der Zinsschranke. 



Kudert/Kaiser, Die Unternehmenssteuerreform 2008 – Eine Untersuchung zur Existenz von steuerlichen Lock-in-Effekten, S. 10 

Fall III: Die dritte Gruppe von Schuldzinsen unterliegt der Hinzurechnung und der 

Zinsschranke.16

Zu bedenken ist, dass die drei Fälle keine Alternativen sind, sondern in der Regel auf 

einander aufbauen; jedes Unternehmen, dessen Eigenkapitalquote unter 100 % liegt, 

hat Zinsen, die zur Fallgruppe I gehören. Ab einer vom Gesetzgeber definierten Grö-

ßenordnung kommen Zinsen der Fallgruppe II und dann der Fallgruppe III hinzu. Da-

bei wird jede Fallgruppe steuerlich gesondert behandelt. Die Gesamtsteuerbelastung 

der Zinsen kann sich dann in der Praxis durch eine gewichtete Kombination, die sich 

aus den Formeln (11) und ggf. (15) sowie (17) ergibt, zusammensetzen. 

 
 

2.1 Weder Hinzurechnung noch Zinsschranke  

In Fall I sind die Zinsen maximal sa zu unterwerfen, sofern der Gesellschafter gerin-

ger als mit 1 % beteiligt ist. Das Ergebnis zu Fall I wurde bereits in Gliederungspunkt 

I1. erläutert. Thesaurierte Gewinne werden nur günstiger besteuert als solche, die 

dem SAHZ-Verfahren unterliegen, wenn der Hebesatz kleiner als 301,428 % und 

zugleich das Einkommen höher als 15.000 € ist.  

Das Ergebnis ändert sich jedoch, wenn der Gesellschafter an der Kapitalgesellschaft 

zu mindest einem Prozent beteiligt ist. Da die Anwendung des SAHZ-Verfahrens re-

gelmäßig eine gesellschafterbezogene Kapitalgesellschaft voraussetzt, kann dies als 

Regelfall angenommen werden. In den Gleichungen (7) und (8) ist dann die Abgel-

tungssteuer (sa) durch die tarifliche ESt nebst SolZ [se (1+ssolz)] zu ersetzen. Wie 

leicht zu erkennen ist, erhält man: 

(11)  ( )solzegk s1*ss +=

Bereits intuitiv ist ersichtlich, dass für se = 42 % selbst bei hohen Hebesätzen sgk < se 

ist. Das lässt sich beweisen, indem wieder der kritische Hebesatz ermittelt wird: 

(12)  ( )solzesolzkg s1*s)s1(*ss +=++

Es ergibt sich  % 86,813H und 2825,0s kritkrit
g ==

                                                                 
16  Der denkbare vierte Fall, dass die Zinsschranke greift (Freigrenze), aber nicht die gewerbesteuerliche Hinzurechnung (Frei-

betrag), ist praktisch vernachlässigbar. 
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Der Hebesatz ist un-

realistisch hoch. Die-

ser kasuistische An-

satz lässt sich jedoch 

verallgemeinern. Da 

in der Formel (12) sg 

und se variabel sind, 

kann man das Er-

gebnis taxographisch 

darstellen (vgl. Abb. 2). 

Abb. 2: Kritischer Grenzsteuersatz ohne GewSt-Hinzurechnung und Zinsschranke
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Das Ziel, das Eigenkapital der Kapitalgesellschaften durch Innenfinanzierung zu 

stärken, hat der Gesetzgeber also partiell in den Fällen erreicht, in denen Gesell-

schafter mittelständischer Kapitalgesellschaften die Liquidität im Unternehmen be-

lassen wollen. Die Gewinnthesaurierung ist immer dann besser als die Gesellschaf-

terfremdfinanzierung, wenn der Gesellschafter zu mindestens einem Prozent an der 

Kapitalgesellschaft beteiligt ist und keinem geringen Grenzsteuersatz unterliegt. Ein 

Zirkelproblem besteht darin, dass durch die Thesaurierung der Grenzsteuersatz des 

Gesellschafters sinkt.  

Auf Grund der Teilbarkeit des Einkommens ergibt sich als Ergebnis die Handlungs-

empfehlung: Der mit mindestens einem Prozent beteiligte Gesellschafter einer Kapi-

talgesellschaft sollte soviel eigenes Einkommen generieren und wegen der Liquidi-

tätsrestriktion als Darlehen zurückführen, dass sein kombinierter Grenzsteuersatz  

(13)   ( ) gksolze ss1*s =+

ist.  

 

2.2 Hinzurechnung ohne Zinsschranke 

Im Fall II unterliegen die Schuldzinsen der gewerbesteuerlichen Hinzurechnung, aber 

nicht der Zinsschranke. Dies bildet bei mittelständischen Unternehmen den realisti-

schen Fall ab, in dem der Freibetrag nach § 8 Nr. 1 GewStG 2008 überschritten, 

zugleich aber mindestens eine der in § 4h Abs. 2 EStG 2008 formulierten Ausnah-

men von der Zinsschranke erfüllt ist.  
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Nunmehr ist beim Alternativenvergleich zu berücksichtigen, dass Z (= Zinsen vor al-

len Steuern)17 zunächst zu 25 % der GewSt unterliegt (= Z * 0,25 * sg). Bei einem 

Hebesatz von 400 % beträgt die GewSt 3,5 %. Der Rest (die Zinszahlung) unterliegt 

dann der Einkommensteuer se und dem Solidaritätszuschlag. Ausgehend von Glei-

chung (12) ist also weder ein Lock in noch ein Push-Out-Effekt gegeben, wenn gilt: 

(14) ( ) ( )solzegggk s1*s*s*25,01*Zs*25,0*Zs*E +−+=  

Auch Formel (14) 

kann taxographisch 

analysiert werden und 

man erhält das ver-

mutete Ergebnis. 

Aufgrund der zusätz-

lichen Gewerbesteu-

erbelastung sinken im 

Vergleich zu Abb. 2 

für alle Hebesätze > 0 die kritischen se (vgl. Abb. 3). Aus der Auflösung der Formel 

(14) nach se ergibt sich das Ergebnis: Der mit mindestens einem Prozent beteiligte 

Gesellschafter einer Kapitalgesellschaft sollte soviel eigenes Einkommen generieren 

und wegen der Liquiditätsrestriktion als Darlehen zurückführen, dass sein kombinier-

ter Grenzsteuersatz 

Abb. 3: Kritischer Grenzsteuersatz mit GewSt-Hinzurechnung und ohne Zinsschranke
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(15) ( )
g

ggk
solze s*25,01

s*25,0s
s1*s

−
−

=+  

ist, sofern die Darlehenszinsen auf Ebene der Kapitalgesellschaft der Hinzurechnung 

nach § 8 Nr. 1 GewStG 2008 unterliegen. 

 

                                                                 
17 Z ist nicht zu verwechseln mit der Zinszahlung an den Gesellschafter. Für diese steht nur noch (Z – GewSt) zur Verfügung. 

Methodisch grundlegend Haase/Diller, Steueroptimale Finanzierung einer personenbezogenen Kapitalgesellschaft, DB 2002, 
S. 229f. 
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2.3 Hinzurechnung und Zinsschranke  

Fallen die Darlehenszinsen nicht nur der gewerbesteuerlichen Hinzurechnung, son-

dern auch der Zinsschranke18 zum Opfer, ist die Steuerbelastung der zweiten Alter-

native in Formel (15) nochmals zu ergänzen.  

(16) ( ) ( )( ) ( )( )solzesolzkgsolzkggk s1*s*s1*ss*25,01s1*ss*25,0*Zs*E ++−−+++=  

Die Formel kann wie-

derum taxografisch a-

nalysiert werden. Auf-

grund der Zinsschran-

ke sinken in Abb. 4 im 

Vergleich zu Abb. 2 

und Abb. 3 nochmals 

für alle Hebesätze die 

kritischen se. 

Abb. 4: Kritischer Grenzsteuersatz mit GewSt-Hinzurechnung und Zinsschranke
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Aus der Auflösung der Formel (16) nach se ergibt sich das Ergebnis: Der mit mindes-

tens einem Prozent beteiligte Gesellschafter einer Kapitalgesellschaft sollte soviel ei-

genes Einkommen generieren und wegen der Liquiditätsrestriktion als Darlehen zu-

rückführen, dass sein kombinierter Grenzsteuersatz  

(17) ( ) ( )
( )solzkg

solzkggk
solze s1*ss*25,01

s1*ss*25,0s
s1*s

+−−
+−−

=+  

ist, sofern die Darlehenszinsen auf Ebene der Kapitalgesellschaft der Hinzurechnung 

nach § 8 Nr. 1 GewStG 2008 sowie der Zinsschranke nach § 8a KStG 2008 i. V. m. 

§ 4h EStG 2008 unterliegen. 

 

III. Der Lock-In-Effekt bei Einzel- und Mitunternehmern 

1. Die scheinbare Herstellung der Rechtsformneutralität 

Einzel- und Mitunternehmer können, anstatt die Regelbesteuerung in Anspruch zu 

nehmen, die „thesaurierten“ Teile des Gewinns tariflich begünstigt versteuern (Option 

zur Besteuerung nach § 34a EStG 2008, „Begünstigung der nicht entnommenen 

Gewinne“).  
                                                                 
18 Zur Wirkung der Zinsschranke auf die Unternehmensfinanzierung vgl. Rödder/Stangl, Zur geplanten Zinsschranke, DB 2007, 

S. 479-485 und Herzig/ Bohn, Modifizierte Zinsschranke und Unternehmensfinanzierung, DB 2007, S. 1-10. 
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Um die Hypothese H2 zu testen, sind die steuerlichen Folgen der Regelbesteuerung 

(Alternative 1) und der begünstigten Besteuerung der nicht entnommenen Gewinne 

zu vergleichen (Alternative 2). Dabei ist wiederum von einem dynamischen Modell 

auszugehen. 

Bei Alternative 1 (Regelbesteuerung) wird E zunächst dem kombinierten GewSt-, 

ESt- und SolZ-Satz unter Anrechnung der fiktiven GewSt nach § 35 EStG unterwor-

fen (Phase 1). Das Nettoeinkommen kann dann mit einer Rendite r im Privat- oder im 

Betriebsvermögen angelegt werden. Bei der Zwischenanlage im Betriebsvermögen 

kann wiederum zwischen der Regelbesteuerung und der begünstigten Besteuerung 

der Verzinsung gewählt werden (Phase 2). Bei der Anlage im Privatvermögen wer-

den die Zinsen und Zinseszinsen r mit sa besteuert oder bei sehr geringem Einkom-

men mit [se
 * (1 + ssolz)]. Zur Vereinfachung werden im Folgenden diese Fälle außer 

Betracht gelassen und zunächst eine Zinsbesteuerung mit sa unterstellt. Daraus er-

gibt sich als Vermögensendwert: 

(18) ( ) ( )( )}{ ( )( )TasolzegT srsssEV −++−+−= 1*1*1*133,01*  

Wird hingegen die Option in Anspruch genommen (Alternative 2), erfolgt die Besteu-

erung scheinbar wie bei einer Kapitalgesellschaft mit pauschal 28,25 % (§ 34a Abs. 1 

EStG 2008). In der Gesetzesbegründung wird explizit darauf hingewiesen, dass es 

“Ziel der Regelung ist …, Einzelunternehmer und Mitunternehmer mit ihren Gewinn-

einkünften (Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb und selbstän-

diger Arbeit) in vergleichbarer Weise wie das Einkommen einer Kapitalgesellschaft 

tariflich zu belasten.“19 Das Transparenzprinzip wird also durch das Trennungsprinzip 

ersetzt, indem zunächst bei einbehaltenen Gewinnen eine nach Ansicht des Gesetz-

gebers „begünstigte“ Besteuerung anfällt und bei einer späteren Entnahme eine 

Nachversteuerung wie bei einer Dividende erfolgt. 

Allerdings wird durch den konstanten Steuersatz in Höhe von 28,25 % ausschließlich 

die ESt der thesaurierten Einkommensbestandteile abgegolten. Zusätzlich fallen 

GewSt und SolZ an; dafür kann weiterhin § 35 EStG in Anspruch genommen wer-

den. Bei der späteren Entnahme erfolgt eine Nachversteuerung mit pauschal 25 % 

ESt (§ 34a Abs. 4 EStG 2008) und SolZ, ohne dass Steuerpflichtige mit geringen 

Steuersätzen - wie bei echten Dividenden - zu einer Veranlagung optieren können. 

                                                                 
19  Gesetzentwurf vom 14.03.2007, Begründung zu § 34a EStG 2008, S. 104, (FN 2). 
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Damit hat der Gesetzgeber also keinesfalls eine optionale steuerliche Gleichstellung 

mit den Kapitalgesellschaften geschaffen, sondern eine den Kapitalgesellschaften 

der Höhe nach angenäherte, intransparente Besteuerung. 

 

 

2. Die Besteuerung der nicht begünstigten Einkommensbestandteile 

Darüber gibt es nach der Intention des Gesetzgebers immer (!) auch Einkommens-

bestandteile, die nicht der begünstigten Besteuerung unterliegen. Folgt man der in 

diesem Punkt eindeutigen Gesetzesbegründung, ist selbst bei vollständiger Thesau-

rierung auf den Einkommensanteil, der die nicht abzugsfähigen Betriebsausgaben 

(z. B. die GewSt) verkörpert, die Regelbesteuerung anzuwenden, da dieser nicht the-

sauriert wird.20 Auch die ESt und der SolZ sind bei der Modellierung zwingend der 

Regelbesteuerung zu unterwerfen, da sie privat veranlasste Ausgaben sind, also 

spätestens mit der Zahlung entnommen werden.21 Es ist logisch konsequent, dass 

diese Einkommensbestandteile nicht der begünstigten Thesaurierungsbesteuerung 

unterworfen werden dürfen. 

Mit anderen Worten: Es ist nicht möglich, das Einkommen eines Einzel- oder Mitun-

ternehmers vollständig begünstigt nach § 34a EStG 2008 zu versteuern, weil zumin-

dest die GewSt (wie jede andere nicht abziehbare Betriebsausgabe) sowie die ESt 

nebst SolZ (wie jedes andere entnommene Einkommen) der Regelbesteuerung zu 

unterwerfen sind.  

Für die Modellierung muss also genau soviel Einkommen (Er) der Regelbesteuerung 

unterworfen werden, dass aus diesem Einkommen nach Steuern alle Ertragsteuern 

(ESt, Solz, GewSt) gezahlt werden können. Damit gilt für das Einkommen Er, das bei 

maximaler Thesaurierung Eo dennoch der Regelbesteuerung zu unterwerfen ist: 

(19) ( ) ( )( ) ( )#
o

#
roorrsolzrgr ss*Es*Es*Es1*133,0ss1E +=+=+−−−=  

                                                                 
20  Vgl. z. B. Kessler/Ortmann-Babel/Zipfel, Unternehmenssteuerreform 2008: Die geplanten Änderungen im Überblick, BB 

2007, S. 526 und Kleineidam/Liebchen, Die Mär von der Steuerentlastung durch die Steuerreform 2008, DB 2007, S. 410, die 
für eine Normalbesteuerung der nicht abzugsfähigen Betriebsausgaben plädieren, denn „Denklogisch ausgeschlossen ist die 
Thesaurierung verwendeter Beträge.“ Mit Verweis auf die Gesetzesbegründung zu § 34a, S. 105f., die besagt: „Soweit der im 
zu versteuernden Einkommen enthaltene Gewinn aufgrund außerbilanzieller Hinzurechnungen (z. B. nicht abzugsfähige Be-
triebsausgaben (§ 4 Abs. 5) entstanden ist, kann die Steuerermäßigung nicht in Anspruch genommen werden, da diese Be-
träge tatsächlich verausgabt wurden und daher nicht entnahmefähig sind.“ 

21  Dies wird von Kessler/Ortmann-Babel/Zipfel, Unternehmenssteuerreform 2008: Die geplanten Änderungen im Überblick, BB 
2007, S. 526 zwar auch gesehen, aber bei der Modellierung einer Beispielsrechnung nicht berücksichtigt. 



Kudert/Kaiser, Die Unternehmenssteuerreform 2008 – Eine Untersuchung zur Existenz von steuerlichen Lock-in-Effekten, S. 16 

3. Vergleich der Handlungsalternativen 

Der Vermögensendwert bei der begünstigten Besteuerung (Alternative 2) beträgt 

somit: 

(20) 

( ) ( ) ( ) ( )( )} ( ){( )const
a

T
solz

#
r

#
ogsolz

#
r

#
ogT s1*s1*133,0sss1*r1*s1*133,0sss1*EV −+−+−−++−+−−=  

Zum Verständnis sowie zur Konkretisierung sollen zunächst die Bestandteile der 

Formel (20) erläutert werden: 

(20)  
( ) ( )( )

( ) ( )( ){
( )const

a

##

##
g

T

s1*E :3 

1*133,01*1*E :2 

1*133,0s1*E  :1 

V

−

+−+−−+

+−+−−

=

Phase

ssssrPhase

sssPhase
T

solzrog

solzro

}

Erläuterung: 

Phase 1: Zunächst ist GewSt auf E zu zahlen. Darüber hinaus ist auf den nicht the-

saurierten Teil des Einkommens die Regelbesteuerung sowie auf den thesaurierten 

Teil die begünstigte Besteuerung anzuwenden, die Anrechnung nach § 35 EStG zu 

berücksichtigen sowie der SolZ zu erheben. 

Phase 2: Der Rest [E – (ESt + SolZ + GewSt)] wird mit r verzinst. Die Zinsen werden 

dann jährlich wieder mit dem gleichen Teilsteuersatz (wie in A) versteuert. 

Phase 3: In der letzten Planungsphase werden die aufgelaufenen Nettoeinkommen 

mit konstant  25 % nachversteuert und der Solidaritätszuschlag erhoben. 

Ein kleines mathematisches Problem bei der Nutzung von Formel (20) besteht in der 

Ermittlung der effektiven Steuersätze auf Er und Eo. Der nominale konstante ESt-Satz 

so wird auf Eo erhoben. Dies ist das Einkommen nach Zahlung der Ertragsteuern. 

Damit ergibt sich für so
#: 

(21) 
( ) ( )( )

( ) ( )( )
( ) 1s1*2825,0

s1*133,0ss1*2825,0
s

2825,0*s1*133,0sss1s

solz

solz
#
rg#

o

solz
#
r

#
og

#
o

++
−−−−

=

+−+−−=

 

Der nominale progressive ESt-Satz sr wird auf Er erhoben. Dies ist das durch die Er-

tragsteuerzahlungen nicht thesaurierte Einkommen. Damit ergibt sich für sr
#: 
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(22) 
( ) ( )( )

( ) ( )( )
( )solzr

solzogr
r

rsolzrogr

ss
ssss

s

ssssss

+−
+−+

=

+−++=

1*1
1*133,0*

*1*133,0
#

#

###

 

Durch Einsetzen und Umformen erhält man: 

(23) 

( ) ( )( )
( ) ( )

( )
( ) ( )( )

( )( ) ( )SolZsolzr

solzrg#
o

solz

solz
solzr

solz
#
ogr

g
#
o

s1*13,11s1*s*4
1s1*133,0ss*13,1

s

1s1*2825,0

s1*133,0
s1*s1

s1*133,0ss*s
s1*2825,0

s

+−−+
−+−+

=

++
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
+⎟

⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−

+−
+−+

−−

=  

(24) 

( ) ( )( )
( ) ( )

( )
( )( ) ( )( )

( )( ) ( )SolZSolZr

SolZSolZgr
r

SolZr

SolZ
SolZ

SolZrg
gr

r

sss
ssss

s

ss

s
s

sss
ss

s

+++−
+++−

=

+−

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
+

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
−

++
+−−−

+

=

1*13,11*1*4
1*13,11*133,0*4*

1*1

1*133,0
11*2825,0

1*133,01*2825,0
*

#

#

#

 

(25)

( ) ( )( )
( )( ) ( )

( )( ) ( )( )
( )( ) ( )

( )( ) ( )( )
( )( ) ( )

 
s1*13,1s1*s1*4

1ss1*133,0*13,1s1*133,0s*s*4
ss

s1*13,1s1*s1*4
s1*13,1s1*133,0s*4*s

s1*13,11s1*s*4
1s1*133,0ss*13,1

ss

SolZSolZr

gSolZSolZgr#
r

#
o

SolZSolZr

SolZSolZgr

SolZSolZr

SolZrg#
r

#
o

+++−
+−+++−

=+

+++−
+++−

+
+−−+

−+−+
=+

Damit sind die effektiven Teilsteuersätze auf das thesaurierte und nicht thesaurierte 

Einkommen bestimmt und in Formel (20) können so
# und sr

# konkretisiert werden. Es 

ergibt sich Formel (26): 

(26)

( )( ) ( )( )
( )( ) ( ) ( )

( )( ) ( )( )
( )( ) ( )

( )
( ) ⎟

⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

⎪
⎪

⎩

⎪
⎪

⎨

⎧

−

⎪
⎭

⎪
⎬

⎫

⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

+

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

+++−
+−+++−

−−
+

+⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

+++−
+−+++−

−−

=

const
a

T

solz

SolZSolZr

gSolZSolZgr
g

solz
SolZSolZr

gSolZSolZgr
g

T

s1*

s1*

133,0
s1*13,1s1*s1*4

1ss1*133,0*13,1s1*133,0s*s*4
s1

*r1
*

s1*133,0
s1*13,1s1*s1*4

1ss1*133,0*13,1s1*133,0s*s*4
s1

*EV  

Die Ermittlung der effektiven Steuersätze auf die thesaurierten und für Steuerzahlun-

gen verwendeten Einkommensbestandteile belegt recht eindrucksvoll, welchen Bei-

trag die begünstigte Besteuerung zur Umsetzung des Ziels Steuervereinfachung er-

bringt. 
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Damit ein rational handelnder Investor die Option in Anspruch nimmt, muss VT der 

Alternative 1 [Formel (19)] kleiner sein als VT der Alternative 2 [Formel (20)]. Die Vor-

teilhaftigkeit hängt damit von der Besteuerung in den drei Planungsphasen ab: 

 

3.1 Phase 1: Besteuerung im Entstehungsjahr 

Zunächst lassen sich die 

beiden Alternativen leicht 

vergleichen. In Phase 1 

ist die begünstigte Be-

steuerung genau dann 

günstiger als die Regel-

besteuerung, wenn der 

Durchschnittssteuersatz 

se > (so
# + sr

#) ist. Dies ist 

bei hohem Einkommen immer der Fall (vgl. Abb. 5 für H = 400 %). Der Break-Even-

Punkt liegt bei einem Einkommen in Höhe von 37.200 €. Die Variation des Hebesat-

zes zwischen 0 und 700 % ändert daran wenig. Das kritische Einkommen schwankt 

zwischen 37.200 und 33.700 € (vgl. Abb. 6). 

Abb. 5: Durchschnittliche Einkommensteuersätze in der ersten Phase
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3.2 Phase 2: Besteuerung der Zwischenanlagezinsen 

Abb. 6: Kritisches Einkommen in Abhängigkeit vom Hebesatz
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Das in der ersten Phase generierte Nettoeinkommen kann im Privat- oder im Be-

triebsvermögen angelegt werden. Wie Abb. 5 gezeigt hat, ist die Zinsbesteuerung bei 

Anlage im Privatvermögen regelmäßig günstiger (weil sa maximal 26,38 % beträgt) 

als die begünstigte Besteuerung, sofern das Einkommen nicht sehr gering ist.  Be-

züglich der Zinsbesteuerung wäre also eine möglichst kurze Thesaurierungsdauer zu 
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empfehlen (Push out), sofern in der ersten Phase die Option erfolgt ist. Andernfalls 

wird die Vorteilhaftigkeit der begünstigten Besteuerung in Phase 1 durch die Steu-

ernachteile in Phase 2 kompensiert. 

Anders stellt sich der Fall dar, wenn die Zwischenanlage weiterhin im Betriebsver-

mögen erfolgt. Dann gilt das gleiche Vorteilhaftigkeitskriterium wie in Phase 1 und die 

begünstigte Besteuerung wird ihrem Namen gerecht, sofern das Einkommen nicht 

sehr gering ist [Kriterium: se > (so
# + sr

#)].  

 

3.3 Phase 3: Nachbesteuerung 

Außerdem erfolgt bei Alternative 2 noch die Nachbesteuerung mit konstant 25 % plus 

Solidaritätszuschlag. Deren Steuerbarwert sinkt natürlich mit zunehmender Thesau-

rierungsdauer. Da es hingegen bei der Regelbesteuerung aufgrund des Transpa-

renzprinzips nicht zu einer Nachversteuerung kommt, ist in Phase 3 immer die Opti-

on ungünstiger als die Regelbesteuerung. 

 

IV. Resümee 

Bei Kapitalgesellschaften wurde für die Handlungsalternativen ohne und mit Liquidi-

tätsrestriktionen untersucht, ob der in Hypothese H1 unterstellte Lock-In-Effekt exis-

tiert. Dies kann bei den Fällen ohne Liquiditätsrestriktionen für die Unternehmen in 

73,53 % der deutschen Gemeinden, nämlich denen mit höheren Hebesätzen als 

301 %, verneint werden [Formel (10)]. Für Handlungsalternativen mit Liquiditätsre-

striktionen, bei denen 

das SAHZ-Verfahren 

zur Anwendung kam, 

konnten drei Fälle un-

terschieden werden. 

Egal, ob die gewerbe-

steuerliche Hinzurech-

nung und ggf. auch die 

Zinsschranke greifen, 

sind steuerliche Lock-

In-Effekte, aber auch Push-Out-Effekte denkbar. Steuerlich optimal sind (aufgrund 

 

Steuersatz

Abb. 7: Zusammenfassung
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der Teilbarkeit) Gewinnausschüttungen bis der jeweils relevante kritische Grenzsteu-

ersatz [Formeln (13), (15), (17)] erreicht wird. Die Ergebnisse lassen sich durch Abb. 

7 zusammenfassen. Insgesamt scheint fraglich, ob der Gesetzgeber diese Wir-

kungszusammenhänge tatsächlich durchdrungen hat, als er das Ziel Stärkung der 

Eigenfinanzierungskraft in der Gesetzesbegründung formuliert hat. Für Einzel- und 

Mitunternehmer ist festzuhalten, dass ein Paragrafenmonster geschaffen wurde, das 

für hohe Einkommen und lange Thesaurierungsdauern einen Lock-In-Effekt bewirken 

kann. Die Vorteilhaftigkeit der „begünstigten Besteuerung“ hängt zunächst von  

• der Höhe des Einkommens, 

• dem Hebesatz der GewSt, 

• der Thesaurierungsdauer sowie 

• dem Zinssatz ab. 

Damit die begünstigte Besteuerung tatsächlich günstiger ist, muss das Einkommen 

hoch und die Thesaurierungsdauer lang sein, weil sich so der Nachbesteuerungsef-

fekt weniger stark auswirkt. Die Ausführungen konnten aber auch zeigen, dass die 

Vorteilhaftigkeit von der gewählten Zwischenanlage (im Betriebs- oder Privatvermö-

gen) abhängt. 

Wenn das Nettoeinkommen im Unternehmen verbleiben soll oder muss, ist die Opti-

on zur Thesaurierungsbesteuerung günstiger als die Regelbesteuerung, sofern das 

Einkommen langfristig thesauriert wird. Wenn aber die Zwischenanlage im Privat-

vermögen erfolgen könnte, führt die pauschale Abgeltungssteuer dazu, dass § 34a 

EStG einen Push-out-Effekt bewirkt. Der Gesetzgeber hat also mit der begünstigten 

Besteuerung 

und der Abgel-

tungssteuer 

zwei neue Re-

gelungen ge-

schaffen, deren 

Wirkungen sich 

kompensieren. 

Abb. 8 verdeut-

licht dies:  Das 

Beispiel (für H = 400 %, r = 10 % und T = 10 Jahre) zeigt, dass die Entnahme mit an-

Abb. 8: Gesamtbelastung 
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schließender Anlage im Privatvermögen die eindeutig dominante Strategie darstellt. 

Während sie auch bei hohen Einkommen aufgrund der Verzinsung bei gleichzeitig 

geringem Steuersatz eine Vermehrung des Einkommens ermöglicht, ist bei der Opti-

onsausübung eine Vermehrung nur bei geringem Einkommen möglich. Auch hohe 

Einkommen bewirken in diesem Fall keine Vorteile der Option gegenüber der Regel-

besteuerung in Verbindung mit einer anschließenden Anlage im Privatvermögen. 

Daran würde auch eine Modifikation von H, r und T in einem realistischen Rahmen 

nichts ändern. Das Beispiel, das der Abbildung 8 zugrunde liegt, ist zwar kasuistisch. 

Eine Sensitivitätsanalyse mit Modifikation von T, r und H in realistischen Bereichen 

zeigt aber, dass das Ergebnis äußerst robust ist. Variationen der drei Parameter ver-

schieben den Break-Even-Punkt nur geringfügig. Er liegt bei realistischen Parame-

tervariationen aber immer bei einem Einkommen zwischen 34.000 und 38.000 €. Es 

ändert sich also nicht die Rangfolge, sondern der Abstand zwischen den Alternati-

ven. Die Alternative „Regelbesteuerung mit anschließender Privatanlage“ ist immer 

die steuerlich dominante Strategie. Die „Thesaurierung mit Option zur begünstigten 

Besteuerung“ ist bei sehr geringen Einkommen schlechter, aber bereits bei modera-

tem Einkommen besser als die Alternative „Regelbesteuerung mit anschließender 

Anlage im Betriebsvermögen“.  

Es bleibt somit festzuhalten: Hypothese 1 (Lock-In-Effekt für Kapitalgesellschaften) 

und Hypothese 2 (Lock-In-Effekt für Einzel- und Mitunternehmer) konnten in ihrer 

generellen Gültigkeit widerlegt werden. Anders als intuitiv zu vermuten war, hat die 

Thesaurierungsdauer bei Kapitalgesellschaften keine Bedeutung für den Lock-In-

Effekt. Vielmehr hängt die Vorteilhaftigkeit von der Besteuerung der Verzinsung der 

Zwischenanlage ab.  

Die so genannte begünstigte Besteuerung nicht entnommener Einkommen von Ein-

zel- und Mitunternehmern ist keineswegs bei hohen Einkommen immer günstiger als 

die Regelbesteuerung. Die dominante Strategie ist die Regelbesteuerung mit an-

schließender Entnahme und Anlage im Privatvermögen. Bei Anlage im Betriebsver-

mögen ist die „begünstigte“ Besteuerung aber tatsächlich für Einkommen, die nicht 

sehr gering sind, günstiger als die Regelbesteuerung. Dafür wird die Option mit er-

heblichem Beratungs- und Verwaltungsaufwand erkauft. 
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